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Vorwort

Die Klimakonferenz von Glasgow vom 31.10. bis zum 13.11. 2021 hat den Kli-
maschutz gestärkt, wenn auch nicht so deutlich wie erhofft. Immerhin sind
verstärkte Anstrengungen zahlreicher Staaten zu beobachten und nach der
Abschlusserklärung weiter gefordert. Für die Kohleverstromung reichte es nur
für den Einstieg in den Ausstieg. Die wichtigsten Beschlüsse werden bereits
dargestellt.

Die Bundestagswahl vom 26.09. 2021 hat die politischen Karten neu gemischt.
Der Klimaschutz wird wesentlich stärker im Zentrum der Politik stehen als
bisher. Dieses Buch beschreibt die Grundlagen dafür und den aktuellen Stand
aus Völkerrecht, Europarecht (EU-Klimagesetz und -Paket) sowie nationalem
Recht (BVerfG-Klimabeschluss und KSG-Novelle).

Das Klimaschutzrecht ist am 14. 07. 2021 in besonderer Weise ins Blickfeld ge-
treten: Zum einen erfolgte dies durch die Jahrhundertflut, die an diesem Tag in
Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz sowie auch in den Benelux-Staa-
ten durch nicht enden wollende, immer stärker werdende Regenfälle einsetzte
und in den beiden Folgetagen ihren zerstörerischen Höhepunkt erreichte. Diese
Flut wurde immer wieder mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Zum
anderen hat die Europäische Kommission ihr Klimapaket „Fit for 55“ vorgelegt
und damit das Instrumentarium präsentiert, mit welchem sie das im EU-Klima-
gesetz auf 55% angehobene CO2-Reduktionsziel bis 2030 erreichen und zu-
gleich den im Green Deal angestoßenen Umbau vonWirtschaft und Gesellschaft
auf die Treibhausgasneutralität bis 2050 realisieren will. Diese Entwicklung
wird vor dem Hintergrund des EU-Klimagesetzes und des Green Deal ausführ-
lich beleuchtet.

Dabei wird zugleich deutlich, welch zahlreiche Gebiete die Europäische Union
regulieren will: Sie will das Emissionshandelssystem verschärfen und verbrei-
tern, die Ausgaben für den Klimaschutz erhöhen, den Ausbau der erneuerbaren
Energien bis 2030 auf 40% steigern und die Energieeffizienzrichtlinie an-
spruchsvoller gestalten. Zugleich soll dem Steuerrecht eine erhebliche Rolle
zukommen sowie unter anderem durch das neue CO2-Grenzausgleichssystem
der internationale Klimaschutz gestärkt werden. Europa soll insoweit Vorbild
sein. Das liegt parallel zum Klimabeschluss des BVerfG vom 24.03. 2021, wel-
cher in Deutschland ebenfalls einen tiefgreifenden Umbau des Wirtschafts- und
Gesellschaftssystems notwendig werden lässt, sollen die künftigen Generatio-
nen nicht allzu schwere Lasten für den Klimaschutz tragen müssen. Dieser
Ansatz des BVerfG wird ausführlich dargestellt und vor allem in seiner Dogma-
tik kritisch beleuchtet sowiemitmöglichen Alternativen verglichen. Die norma-
tiven Konsequenzen in Gestalt der Novelle zum Klimaschutzgesetz werden er-
läutert, ebenso das NRW-Klimaschutzgesetz, welches am 01.07. 2021 verab-
schiedet wurde.
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Auch in den anderen Bereichen des Klimaschutzrechts ergaben sich aktuelle
Entwicklungen. Das EEG 2021 brachte teilweise neue Ausschreibungsbedingun-
gen für Ökostromanlagen; die Kohleausstiegsentschädigung ist durch die Ein-
leitung des förmlichen Beihilfekontrollverfahrens durch die Kommission am
02.03. 2021 im Braunkohlebereich in Frage gestellt. Die Digitalisierung wird
durch die Reform des GWB teilweise neu geordnet (Stichwort: Datenmarkt-
macht). Luftreinhaltepläne und Dieselfahrverbote sind vor dem Hintergrund
der EuGH-Entscheidung vom 03.06. 2021, welche Deutschland eine perma-
nente und systematische Verletzung der EU-Luftqualitätsrichtlinie attestierte,
wieder in den Blick zu nehmen. Bei der Frage von Grundrechtseinschränkun-
gen stellt sich die Frage, welche Grundrechte angesichts der ausgreifenden
EU-Klimapolitik maßgeblich sind. Zu Klimaschäden durch Unternehmen erging
zwar kein Judikat; indes verurteilte ein niederländisches Gericht Shell dazu,
seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45% zu reduzieren.

Wie in der vor gut einem Jahr erschienenen ersten Auflage werden sowohl die
völkerrechtliche als auch die unionsrechtliche wie die nationalrechtliche Ebene
aufgezeigt und in Bezug zueinander gesetzt. Klimaschutzrecht bildet ein Mehr-
ebenenrecht. So entsteht für die Leserinnen und Leser ein umfassendes Bild der
Einzelfragen in diesem für die Zukunft unseres Planeten entscheidenden
Rechtsfeld des Klimaschutzes.

Besonders wichtige Textpassagen sind eingerahmt dargestellt. Zur Rekapitula-
tion und für den schnellen Überblick stehen am Ende eines jeden Kapitels
nochmals die Kernsätze, welche die vorangegangenen Ausführungen – auf die
wesentlichen Aussagen reduziert – zusammenfassen.

Um der Dynamik der Materie gerecht zu werden, haben die Nutzerinnen und
Nutzer des Werks zudem Zugriff auf ein digitales Add-on, das weiterführende
Informationen zu aktuellen Entwicklungen bietet. Außerdem enthalten sind
zahlreiche Multiple-Choice-Fragen, aktuelle Vorschriftentexte sowie wichtige
Gerichtsentscheidungen im Volltext. Rufen Sie hierzu einfach https://
Grundzuege-Klimaschutz.esv.info auf; alternativ scannen Sie den folgenden
QR-Codemit Ihrem digitalen Endgerät:

.

Die Darstellung befindet sich auf dem Stand vom November 2021. Ich danke
sehr herzlich meiner Mitarbeiterin Frau Dr. Kristina Fischer M.A. für diverse
Recherchen und meiner Sekretärin Frau Désirée Dietrich B.A. für die sorgfältige
Eingabe der zahlreichen Änderungen und Erweiterungen sowie die Formatie-
rung. Des Weiteren danke ich den studentischen Hilfskräften Frau Julia Becker
B.Sc., Frau Elena SchiwingerB.A., Herrn Luca Servos B.A. und Frau Gesa Faulhaber

https://Grundzuege-Klimaschutz.esv.info
https://Grundzuege-Klimaschutz.esv.info
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B.Sc. für das präzise Korrekturlesen sowie ebenfalls für die zahlreichen Einga-
ben derManuskripte.

Herrn Dr. Joachim Schmidt vom Erich Schmidt Verlag danke ich sehr herzlich für
die rasche Ermöglichung der zweiten Auflage und Herrn Sven Clever für die
hervorragende Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Buches sowie für
seine Anregungen und Vorschläge zum Aufbau des elektronischen Informa-
tionsdienstes. Ich wünsche eine anregende Lektüre. Sofern Ihnen etwas auffällt,
bitte ich umRückmeldung an:

Univ.-Prof.Dr. jur. Walter Frenz, Lehr- und Forschungsgebiet Berg-, Umwelt- und
Europarecht der RWTH Aachen University, Wüllnerstr. 2, 52062 Aachen, Telefon:
(0241) 80-95691, E-Mail: frenz@bur.rwth-aachen.de

Aachen, den 18. 11. 2021 Walter Frenz
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4

Kapitel 1: Klimavölkerrecht und Implementierung ins
deutsche Recht

A. Bezug des Klimavölkerrechts zum Klimaverfassungsrecht
nach dem BVerfG

Das BVerfG hat in seinem Klimabeschluss die internationale Tragweite des
Klimaschutzes betont und aus Art. 20a GG zwingend abgeleitet.1 Dadurch, dass
der Gesetzgeber das Paris-Ziel, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius
und am besten nur um 1,5 Grad Celsius ansteigen zu lassen, in §1 Satz 3
Klimaschutzgesetz (KSG) festgelegt hat, konkretisierte er das auf normative
Ausgestaltung ausgelegte Umweltstaatsziel (Schutz „durch die Gesetzgebung und
nach Maßgabe von Gesetz und Recht“) und machte diesen Wert verbindlich. Das
ist die eine Seite der Wechselwirkung von Paris-Klimaziel und nationalem
Recht. Die andere Seite ist die, dass die in §1 Satz 3 KSG aus dem Pariser
Klimaabkommen übernommene Klimazielsetzung ihrerseits verfassungsrecht-
liche Orientierungsfunktion hat.2 Damit ist das im Pariser Klimaabkommen
festgelegte zentrale Ziel für Deutschland innerstaatlich zugrunde zu legen.

Durch die Festlegung des Paris-Ziels in §1 Satz 3 KSG sieht das BVerfG den
innerstaatlich notwendigen Interessenausgleich, der dann in eine gesetzliche
Entscheidungmündet, gewahrt.3Damit steht die notwendige Ausgestaltungsbe-
dürftigkeit der Umweltstaatszielbestimmung nicht entgegen, weil in §1 Satz 3
KSG eine gesetzliche Konkretisierung erfolgte. Sie schlägt zugleich die Brücke
zum Klimavölkerrecht nach dem Pariser Weltklimaabkommen und imple-
mentiert dieses in das nationale Recht. Dieses wird daher zugleich vom Klima-
völkerrecht bestimmt. Das zeigt sich in der weiteren Interpretation. Umso be-
deutsamer ist es, die aus dem Völkerrecht implementierten Elemente zu identi-
fizieren und näher darzustellen. Dabei treten allerdings auch Unterschiede auf,
so imHinblick auf die Nachhaltigkeit.4

Der BVerfG-Klimabeschluss verbindet Klimavölkerrecht und nationales
Verfassungsrecht: Letzteres wird durch Ersteres geprägt. Das gilt vor allem
für das Pariser Klimaziel.

Ein konkretes Anwendungsbeispiel für die Verbindung des deutschen Klima-
schutzgebotes zum Völkerrecht ist die Ableitung des Deutschland noch zur



42

Kapitel 1: Klimavölkerrecht und Implementierung ins deutsche Recht

5 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 219.

6 IPCC, Special Report on Global Warming of 1,5 Grad Celsius, 2018, Chapter 2, S. 108
Tabelle 2.2.

7 IPCC, Special Report on Global Warming of 1,5 Grad Celsius, 2018, Chapter 2, S. 108
Tabelle 2.2.

8 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 236 a. E.

9 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 216, 231, 233, 237.

10 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 225; näher u. Rn. 29 ff.

11 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 233, 246.
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6

Verfügung stehenden Restgesamtbudgets für seinen CO2-Ausstoß ab 2020.
Dabei rekurriert das BVerfG5 auf die Zahlen des IPCC,6 der verschiedene Be-
rechnungsmodelle mit einem globalen CO2-Restbudget zwischen 420 und 1170
Gigatonnen ab 2018 geschätzt hat.7 Auf dieser Grundlage leitet der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen ein deutsches Restbudget von 6,7 Gigatonnen ab, das
zwar wegen fortbestehender Unsicherheiten kein zahlengenaues Maß für die
verfassungsgerichtliche Kontrolle bieten kann,8 aber doch zu berücksichtigen
ist und immer wieder zugrunde gelegt wird.9 Für dessen Ermittlung verweist
das BVerfG auf Vorschriften des Pariser Klimaabkommens.10 Als Konsequenz
ergibt sich eine deutliche Reduktionsnotwendigkeit, liegt doch Deutschlands
Verbrauch 2018 bei 753.000.000 Tonnen CO2. Aus dieser Berechnung folgt
damit die volle Schärfe des BVerfG-Klimabeschlusses; das BVerfG sieht auf
dieser Basis das deutsche CO2-Restbudget bis 2031 aufgebraucht.11

B. Vorläufer (Rio, Kyoto)

I. Brundtland-Kommission und Umweltkonferenz in Rio

1. Bleibende Kernaussagen zur Nachhaltigkeit

Vor dem Klimaschutz trat international erst einmal der Umweltschutz in den
Blickpunkt. Wegweisend hierfür war auf der Basis der Arbeiten der Brundt-
land-Kommission die Umweltkonferenz in Rio de Janeiro und dabei die
Agenda 21, welche durch den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung ge-
prägt wurde. Die Agenda 21 behandelt den „Schutz der Atmosphäre“ in Kapitel 9,
ohne allerdings klare Verpflichtungen aufzustellen. Von bleibendem Wert ist
aber der Gedanke der nachhaltigen Entwicklung, wonach ein Zieldreieck öko-
nomischer, ökologischer und sozialer Aspekte besteht und die Bedürfnisse
heutiger Generationen mit denen künftiger Generationen in Ausgleich zu
bringen sind. Diese Kernaussagen zur Nachhaltigkeit sind auch heute noch
allgemein anerkannt.

In §1 Satz 2 KSG wird ebenfalls eine Berücksichtigung der ökologischen,
sozialen und ökonomischen Folgen vorgegeben und damit das klassische
gleichgewichtige Zieldreieck der nachhaltigen Entwicklung zugrunde gelegt.
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12 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 213.
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13 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 245.
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14 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 198.

15 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 198, 246.
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Auch insoweit hat damit der Gesetzgeber den notwendigen Interessenausgleich
getroffen, wie ihn das BVerfG bei der Festlegung des Pariser Klimaziels in §1
Satz 3 KSG gewahrt sieht,12 und so eine gleichgewichtige Berücksichtigung aller
drei Belange vorgegeben.

2. Abgleich mit dem Klimabeschluss des BVerfG

a) Zieldreieck der Nachhaltigkeit vs. ökologische Dominanz

Der Ausgleich der Bedürfnisse heutiger und künftiger Generationen ist auch
wesentliches Leitmotiv des BVerfG-Klimabeschlusses vom 24.03. 2021, wenn-
gleich dieser auf die Nachhaltigkeit nicht näher Bezug nimmt. Er gewinnt die
intergenerationelle Gerechtigkeit aus den Grundrechten als Abwehrrechten
i.V.m. der Umweltstaatszielbestimmung. Es gilt, das Risiko „aus heutiger Sicht
unzumutbarer Grundrechtsbeeinträchtigungen“13 infolge künftig allzu hoher
Treibhausgasminderungslastenwegen heutiger Nachlässigkeit zu verhindern.

Dieser Ableitungsunterschied hat zur Konsequenz, dass die ökologische Seite
dominiert und sich so letztlich die Bedürfnisse der jungen Generationen durch-
setzen, müssen doch sie vor einem vollständigen Verbrauch des Deutschland
noch zur Verfügung stehenden CO2-Restbudgets durch die gegenwärtigen Ge-
nerationen bewahrt werden. Das Klimaschutzgebot setzt sich dementsprechend
immer stärker durch.14 Klimaschutz hat zwar keinen absoluten Vorrang, recht-
fertigt aber regelmäßig Einschränkungen.15 Damit aber erfolgt kein a priori
offener Ausgleich mehr, wie es Kennzeichen des international anerkannten
Zieldreiecks einer nachhaltigen Entwicklung ist.

Ein bestimmendes Element der nachhaltigen Entwicklung besteht nach der
Brundtland-Kommission darin, dass es sich hierbei nicht um ein rein ökologi-
sches Konzept handelt, sondern ganz im Gegenteil die genannten Ziele und
deren Wechselwirkungen eine ganzheitliche Betrachtung erfordern, die je-
weils die drei Aspekte und deren Wechselwirkungen untereinander betrachtet
und dabei zu einem gerechten Ausgleich kommt. Das heißt: Bei jeder primär
wirtschaftlichen Entscheidung sind auch die Aspekte der ökologischen und
sozialen Verträglichkeit zu beachten, auf der anderen Seite sind aber auch beim
Umweltschutz die ökonomischen und sozialen Auswirkungen relevant.

Daher ist die Konzeption des BVerfGwesentlich schärfer, obwohl es die Notwen-
digkeit eines international ausgerichteten Klimaschutzes betont – wenngleich
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16 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 200 ff.
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17 Im engl. Original: a „development that meets the needs of the present without compromi-
sing the ability of future generations to meet their own needs“, World Commission on
Environment and Development, Our Common Future, 1987, S. 43. Näher dazu
Frenz, in: ders./Müggenborg/Cosack/Hennig/Schomerus, EEG, 5.Aufl. 2018, §1 EEG,
Rn. 25 ff.
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18 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Ls. 4, Rn. 117 ff., 183.

19 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 186.

auf der Basis von Art. 20a GG.16Damit aber führt die Ableitung eines internatio-
nalen Klimaschutzes aus der Umweltstaatszielbestimmung zu einer Fest-
schreibung nach dem Verständnis des BVerfG und nicht notwendig des Kli-
mavölkerrechts.

Im BVerfG-Klimabeschluss ist der Klimaschutz vorrangig, während im völ-
kerrechtlichen Zieldreieck der nachhaltigen Entwicklung ökologische, öko-
nomische und soziale Aspekte gleichrangig sind –wie auch im EU-Recht.

b) Intergenerationelle Gerechtigkeit

Durch den Ansatz des BVerfG wird aber in besonderem Maße dem zweiten
Leitgedanken der nachhaltigen Entwicklung entsprochen. Die Brundtland-
Kommission definiert „Sustainable Development“ bzw. „nachhaltige Entwick-
lung“ als „eine dauerhafte Entwicklung, welche die Bedürfnisse der gegenwärtigen
Generation erfüllt, ohne künftige Generationen der Fähigkeit zu berauben, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“.17

Das BVerfG bezieht diesen Gedanken auf den Klimaschutz und legt für Deutsch-
land ein CO2-Restbudget zugrunde, das verhältnismäßig zwischen den Genera-
tionen zu verteilen ist. Daher müssen die jetzigen Generationen so starke An-
strengungen unternehmen, dass nicht in Zukunft jungen Generationen keine
Entfaltungsmöglichkeiten mehr verbleiben. Die durch Art. 20a GG aufgegebene
Treibhausgasminderungslast darf nicht einseitig in die Zukunft verlagert wer-
den, sondern der Übergang zur Klimaneutralität ist rechtzeitig einzuleiten.18

So erhalten die jetzigen Generationen den künftigen Generationen entspre-
chend dem Ansatz der Brundtland-Kommission die Fähigkeit, ihre Bedürfnisse
zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen, freilich nur, soweit dies noch
möglich ist: Freiheitsbetätigungen mit CO2-Ausstoß kann es künftig überhaupt
nicht mehr geben, lässt sich doch nur so die menschenbedingte Erderwärmung
anhalten.19
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20 Näher Rn. 455 ff.
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21 BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs202103
24.1bvr265618, Rn. 115.
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22 S. BVerfG, Beschl. v. 24. 03. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., ECLI:DE:BVerfG:2021:rs2021
0324.1bvr265618, Rn. 114.

23 BVerfG, Urt. v. 09. 02. 2010 – 1 BvL 1/09, BVerfGE 125, 175 (222 ff.) – Hartz IV.

18

24 „Das Recht auf Entwicklung muss so erfüllt werden, dass den Entwicklungs- und Um-
weltbedürfnissen heutiger und künftiger Generationen entsprochen wird.“

Die intergenerationelle Gerechtigkeit als Element der nachhaltigen Entwick-
lung verlangt, wie der BVerfG-Klimabeschluss, eine Berücksichtigung der
Bedürfnisse künftiger Generationen. Dazu gehört auch die Erhaltung der
ökologischen Lebensbedingungen.

c) Erhaltung der ökologischen Lebensbedingungen

In diesem Rahmen sollen die Lebensbedingungen künftiger Generationen er-
halten bleiben. Die Erhaltung des ökologischen Existenzminimums ist eben-
falls ein ganz entscheidender Gedanke des Klimaschutzes. Auch künftige Gene-
rationen sollen trotz des Klimawandels noch Lebensbedingungen vorfinden, in
denen sie sich gut entfalten können. Dieses Element spielt vor allem über die
Umweltstaatszielbestimmung und dieMenschenwürdemit herein.20

Das BVerfG erörtert diesen Ansatz nicht näher, sondern verweist auf eine unzu-
lässige Verschiebung von Reduktionslasten auf die Zukunft und kann nicht
feststellen, dass der Staat Anforderungen zur Vermeidung existenzbedrohender
Zustände katastrophalen oder gar apokalyptischen Ausmaßes verletzt hat.21

Indes würden damit die Lebensbedingungen künftiger Generationen nur tan-
giert, wenn die Erde praktisch nicht mehr bewohnbar wäre. Der Ausgleich der
Bedürfnisse gegenwärtiger und künftiger Generationen verlangtmehr.

Vor diesem Hintergrund ist auch das ökologische Existenzminimum weiter zu
fassen und auf Lebensbedingungen zu beziehen, in denen eine Entfaltung nach
eigenen Vorstellungen gut möglich ist. So umschließt das menschenwürdige
Existenzminimum, auf welches in diesem Zusammenhang verwiesen wird,22

auch kulturelle Elemente.23 Im Übrigen geht es im Rahmen der nachhaltigen
Entwicklung um einen Ausgleich, sodass künftigen Generationen möglichst
gute Lebensbedingungen für ihre Entfaltung verbleiben sollten.

Ganz i. S. d. von der Brundtland-Kommission vorgenommenen Definition ent-
hält Grundsatz 3 der Rio-Deklaration den Gedanken der intergenerationellen
Gerechtigkeit24 und Grundsatz 4 das für eine nachhaltige Entwicklung konsti-
tutive Erfordernis, „dass der Umweltschutz Bestandteil des Entwicklungsprozesses
ist und nicht von diesem getrennt betrachtet werden darf“. Umweltschutz ist damit
notwendiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung, und zwar nicht nur
bezogen auf eine Basisabsicherung. Wie eine gerechte Verteilung insbesondere
nicht regenerierbarer Ressourcen zwischen den Generationen auszusehen hat,
wurde allerdings nicht näher konkretisiert. Erforderlich ist jedenfalls eine Be-
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20

21

22

23

rücksichtigung der Bedürfnisse künftiger Generationen bei heutigen Entschei-
dungen.

3. Vorsorgegrundsatz als bleibendes Element für den Klimaschutz

Konkrete Aussagen für den Klimaschutz finden sich noch nicht. Entscheidend
war aber gerade für die Bekämpfung des Klimawandels und die Verringerung
des Anstiegs der Erderwärmung Grundsatz 15 der Rio-Deklaration. Er veran-
kerte, bezogen auf die postulierte weitgehende Anwendung des Vorsorge-
grundsatzes, die Entbehrlichkeit einer festen Prognostizierbarkeit, um gegen-
zusteuern: Danach kann „ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewiss-
heit kein Grund dafür sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Um-
weltverschlechterungen aufzuschieben“, sofern „schwerwiegende und bleibende
Schäden“ drohen. Diese Reduzierung der Begründungslast ermöglichte, in den
90er Jahren einen wirksamen internationalen Klimaschutz auf den Weg zu
bringen. Sie ist auch tragendes Element des BVerfG-Klimabeschlusses, nach
dem Unsicherheiten wirksame Maßnahmen für den vorsorgenden Klimaschutz
nicht hindern.25

Der Vorsorgegrundsatz ermöglicht wirksamen Klimaschutz auch bei Unsi-
cherheiten über Ursachen undWirkungen.

II. Klimarahmenkonvention (KRK) von 1992

Vor diesem völkerrechtlichen Hintergrund entstand die Klimarahmenkonven-
tion, nach deren Art. 2 eine „Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der
Atmosphäre auf einem Niveau, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des
Klimasystems verhindert wird“, das Hauptziel ist. Es ging bereits um einen Schutz
des Klimasystems zum Wohl heutiger und künftiger Generationen sowie um
das Vorsorgeprinzip (Art. 3 KRK). Ziel war eine nachhaltige Entwicklung in
allen Vertragsparteien (Art. 3 Abs. 5 KRK).

Die sogenannten entwickelten Länder nach Anlage 1 verpflichteten sich zu
nationalen Politiken und Maßnahmen, die durch Emissionsbegrenzungen und
den Schutz von Treibhausgasspeichern und -senken zu einer Abschwächung
der Klimaänderungen führen (Art. 4 Abs. 2 lit. a) KRK). Über diese Maßnahmen
war nach Art. 4 Abs. 2 lit. b) KRK in regelmäßigen Abständen Rechenschaft
abzulegen. Die anthropogenen Emissionen von Kohlendioxid und anderen
nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen sollten auf
dasNiveau von 1990 zurückgeführt werden.

III. Kyoto-Protokoll

Bei der dritten Tagung der Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonven-
tion wurde am 12.12. 1997 das sogenannte Kyoto-Protokoll verabschiedet,
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welches rechtsverbindliche Emissionsziele für die sechs Gase des Kyoto-
Korbes der Industrie- und Transformationsländer vorsah. Es erklärte den Kli-
maschutz zu einem Kernelement der nachhaltigen Entwicklung. Nach Art. 3
verpflichteten sich die in Anlage 1 aufgeführten Industriestaaten, ihre eigenen
länderspezifischen Begrenzungs- bzw. Reduktionsziele nach Anlage B nicht zu
überschreiten, um ihre Gesamtemissionen um mindestens 5% unter das Ni-
veau von 1990 zu senken. Die EU-Mitgliedstaaten gingen eine Reduktionsver-
pflichtung von 8% ein, Deutschland eine solche um 21% bis zur Zielperiode
2008 bis 2012. Die Reduktionsziele wurden eingehalten und sogar übertroffen.
Damit erfüllten die EU und Deutschland bereits eine Vorbildfunktion, die nun-
mehr das BVerfG aus der internationalen Tragweite des Art. 20a GG ableitete.26

C. Weltklimaabkommen von Paris

I. Rahmenordnung

Nach langen Verhandlungen wurde das Kyoto-Protokoll schließlich durch das
Klimaabkommen von Paris von 2015 abgelöst, das einen international ver-
bindlichen Rahmen für eine globale Energiewende vorgibt. Ziele sind die
Begrenzung der Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf
deutlich unter 2 Grad Celsius, wenn möglich auf 1,5 Grad Celsius, und die
Treibhausgasneutralität in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Weiterer
Bestandteil ist die Ausarbeitung konkreter Finanzierungspläne für die be-
sonders vomKlimawandel betroffenen Regionen.

Damit handelt es sich um eine Rahmenordnung, welche aber keine konkreten
Einzelverpflichtungen enthält. Auch einzelne Staaten gingen keine konkreten
Verpflichtungen ein. Dementsprechend wurde das Kyoto-Protokoll bis 2020
verlängert. Das Pariser Klimaübereinkommen muss näher ausgestaltet werden.
Die Staaten müssen sich selbst zu Verpflichtungen bereit erklären und diese
dann einer kontinuierlichen Kontrolle unterwerfen. Die Ausgestaltung erfolgt
auf UN-Klimakonferenzen. Die erste fand 2018 in Kattowitz statt.

Das Pariser Klimaabkommen bildet eine Rahmenordnung, welche von den
Vertragsstaaten auszufüllen ist und erst dadurch konkrete Verpflichtungen
begründet. Für Deutschland folgt die innerstaatliche Bedeutung aus dem
Klimaschutzgebot nach Art. 20a GG und dessen Ausgestaltung in §1 Satz 3
KSG.

II. Innerstaatliche Verbindlichkeit des Pariser Klimaziels

Das BVerfG legte in seinem Klimabeschluss das 2 bzw. 1,5-Grad-Ziel des Pariser
Klimaabkommens zugrunde. Dieses ist auch in §1 Satz 3 KSG verankert und
begründet so die Wechselwirkung, durch welche die verfassungsrechtliche
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24.1bvr265618, Rn. 219; SRU, Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland
und Europa, Umweltgutachten 2020, S. 52, 88, Rn. 111.

Orientierungsmarke für den ausgestaltungsbedürftigen Art. 20a GG gesetzt
wird.27 Das Gericht hält die Zielmarke des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen von 1,75 Grad Celsius für sachgerecht, liegt diese doch deutlich unter
einem Temperaturanstieg von 2 Grad Celsius und bewegt sich deutlich in die
Richtung von 1,5 Grad Celsius, diemöglichst erreicht werden sollen, wenngleich
sie „nicht die aufgegebene Anstrengung, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu be-
grenzen“, realisiert.28

Als eigentliches Ziel sieht damit das BVerfG die 1,5 Grad Celsius und verweist
dabei aufArt. 2 Abs.1 lit. a) Pariser Klimaabkommen, wonach dieses Überein-
kommen aber nur darauf abzielt, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtempe-
ratur deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten
und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad
Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieser Wert ist damit
nicht verbindlich, aber durch entsprechende Anstrengungen anzustreben. Nur
insoweit handelt es sich entsprechend der Formulierung des BVerfG um eine
„aufgegebene Anstrengung“.

III. Ableitung konkreter Zahlenwerte?

Grundlage der Berechnungen des Sachverständigenrates für Umweltfragen
waren die Zahlen des IPCC, die 2018 nach dem Pariser Klimaabkommen entwi-
ckelt, allerdings bei der Klimakonferenz von Kattowitz nicht als verbindlich
angesehen wurden.29 Der IPCC hat verschiedene Berechnungsmodelle mit
einem globalen CO2-Restbudget zwischen 420 und 1170 Gigatonnen ab 2018
geschätzt.30 Das BVerfG betont die Berechnung nach qualitätssichernden Ver-
fahren.31

Auf dieser Basis wiederum hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen für
das Ziel, den Anstieg der mittleren Erdtemperaturen mit einer Wahrscheinlich-
keit von 67% auf 1,75 Grad Celsius zu begrenzen, ein ab 2020 verbleibendes
konkretes nationales Restbudget von 6,7 Gigatonnen abgeleitet.32 Dies ist
nach dem BVerfG der mit nachvollziehbarem Zahlenwerk und schlüssigen Re-
chenschritten gerechnete deutsche Beitrag, der klar „wechselseitiges Vertrauen
der Vertragspartner in den Realisierungswillen fördert, nicht aber Anreize setzt,


